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EInlEItung

Dieses Buch zeigt, wie es zur Errichtung der ersten deutschen Pflegekam-
mer kam. Es ist damit auch ein Zeitdokument, das in den kommenden Jah-
ren fortschreitender Kammergründungen in Deutschland nicht nur für die 
Mitglieder der Pflegekammer in Rheinland-Pfalz interessant sein dürfte. 
Sondern darüber hinaus auch für Berufskolleginnen und -kollegen bundes-
weit. Zum ersten Mal können wir auf die Anfänge des pflegerischen Kam-
merwesens hierzulande zurückschauen.

Meine Darstellung der konkreten Vorgehensweise bei der Etablierung der 
ersten deutschen Pflegekammer kann jenen Kolleginnen und Kollegen, die 
mit einem derartigen Projekt in anderen Bundesländern befasst sein wer-
den, als Leitfaden dienen.

Als Einstieg in das Thema veranschauliche ich in komprimierter Form das 
Wesen einer Pflegekammer und die Gründe für deren Errichtung. Ehrlich 
gesagt: Es war ein langer und beschwerlicher Weg, bis die erste Pflegekam-
mer ihre Arbeit aufnehmen konnte! 

Sehr anschaulich zeigt sich das auch an einem Überblick über den derzei-
tigen Sachstand der Errichtung von Pflegekammern in den einzelnen Bun-
desländern. 

Eine der ersten Hürden auf dem Weg zu einer Landespflegekammer war 
eine soziopolitische Barriere. Erst als diese überwunden war, folgten erste 
konstruktive Gespräche von pflegeverbandlichen Vertretern mit der Lan-
desregierung, die schließlich in einer Stimmungsumfrage bei den Berufsan-
gehörigen resultierten. Die positiven Ergebnisse führten zur Etablierung der 
Gründungskonferenz mit zahlreichen vorbereitenden Aufgaben und Akti-
vitäten. 

Ein Jahr danach stand der Gründungsausschuss. Er war verpflichtet, diese 
Aufgaben und Aktivitäten fortzuführen, die in der Durchführung sowohl 
der Registrierung der Berufsangehörigen als auch in der Wahl der Vertre-
terversammlung gipfelten. 
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Als Wahlergebnis standen schlussendlich 81 Vertreter der Landespflege-
kammer fest, die am 25./26. Januar 2016 ihre ersten Arbeitssitzungen abhiel-
ten. In den folgenden regelmäßigen Sitzungen ist die Vertreterversammlung 
als oberstes Gremium der Landespflegekammer damit befasst, die ihr vom 
Heilberufsgesetz zugewiesenen berufsspezifischen Aufgaben zu erfüllen.

Definitionen

Satzung
»Satzungen sind Rechtsnormen, die von unterstaatlichen Verwaltungs-
trägern zur Regelung ihrer eigenen Verwaltungsangelegenheiten mit 
Wirksamkeit für die ihnen angehörenden … Personen erlassen werden.«1)

Ordnung/Geschäftsordnung
»Eine Geschäftsordnung ist die Zusammenfassung aller Verfahrensrege-
lungen, nach denen Sitzungen und Veranstaltungen dieses Gremiums 
abzulaufen haben.«2)

Pflegekammer
Eine Pflegekammer ist, wie andere Berufskammern, »eine rechtsfähige 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.«3)

Berufsverband
Ein Berufsverband ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Angehörigen 
eines bestimmten Berufes zum Zweck ihrer Interessenvertretung. Dabei 
geht es um berufsbezogene und berufspolitische Fragen und Forderun-
gen zur Weiterentwicklung und öffentlichen Anerkennung des jeweiligen 
Berufes.4)

Gewerkschaft
Eine Gewerkschaft ist für tarifrechtliche Fragen, wie Gehälter und 
Arbeitszeiten zuständig. Sie setzt sich für akzeptable Arbeitszeiten und 
leistungsangemessene Vergütung ihrer Mitglieder ein.5)

1) Satzung http://www.rechtswörterbuch.de/rechts/s/satzung/
2) Ordnung http://www.juraforum.de/lexikon/geschaeftsordnung//
3) Pflegekammer Heilberufsgesetz (HeilBG) Rheinland-Pfalz vom 19. 12. 2014 § 2
4) Vgl. Berufsverband Exkurs In: Die Schwester, Der Pfleger, 2015, 10, S. 81
5) Ebd.
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1 auf DEm WEg zu EInEr PflEgEkammEr

Eine Pflegekammer ist dem Schutz der Bevölkerung und der Regulierung 
des Berufsstandes der Pflegenden verpflichtet. Sie ist, ähnlich wie andere 
Berufskammern, »eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts 
mit Selbstverwaltung.«1

Die Grundlage für die Aktivitäten einer pflegerischen rechtsfähigen Kör-
perschaft bildet das Heilberufsgesetz. Daraus abgeleitet sind die Satzung 
und die Geschäftsordnung. 

Fazit

Eine Pflegekammer ist gesetzlich ermächtigt, die ihr vom Gesetzgeber 
übertragene Aufgabe  – die pflegerische Versorgung der Bevölkerung  – 
durch kompetente Pflegepersonen in beruflicher Selbstverwaltung 
durchzuführen.

1.1 Gründe für die Errichtung einer Pflegekammer

Um dieser bedeutenden sozialen Aufgabe  – der pflegerischen Versorgung 
der Bevölkerung – gerecht werden zu können, bedarf es der eigenständigen 
Regulierung des Berufsstandes durch die Pflegekammer. Ein bedeutender 
Teil der Regulierung ist die Lizenzierung – die Aushändigung der Urkunde 
zur Berufserlaubnis nach bestandenem Staatsexamen. Dies findet derzeit 
in Deutschland noch nicht statt, wird jedoch eine zukünftige Aufgabe der 
Pflegekammer sein. Eine weitere Aufgabe ist die Registrierung – die Ein-
tragung aller Berufsangehörigen in ein Berufsregister.

Durch die damit einhergehenden regelmäßigen Weiterbildungsanforderun-
gen an die Berufsangehörigen durch die Kammer wird sichergestellt, dass 

1 Pflegekammer Heilberufsgesetz (HeilBG) Rheinland-Pfalz vom 19. 12. 2014 § 2
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alle aktiv Berufstätigen die Mindestanforderungen für eine sichere Durch-
führung ihrer pflegerischen Aufgaben erfüllen.

Weitere berufsregulierende Aktivitäten der Kammer sind beispielsweise 
•	 Erstellung von Leitbild und Zielsetzung
•	 Definition Pflege
•	 Festlegung beruflicher Tätigkeitsprofile
•	 Leitlinien für ethisches Verhalten
•	 Durchführung der Standesaufsicht
•	 Einwirkung auf Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen

All das dient der qualitativen pflegerischen Behandlung/Versorgung von 
Patienten/Betreuten.

Für ihre Mitglieder fungiert die Kammer als Beratungsstelle und Informati-
onsquelle, speziell in fachlicher und auch rechtlicher Hinsicht. 

Eine Pflegekammer begründet effektive Beziehungen mit Arbeitgebern, 
Verbänden, anderen Kammern und Gewerkschaften zum Nutzen der Pfle-
genden. 

Mit einer regelmäßigen Öffentlichkeitsarbeit vermittelt die Kammer der 
Bevölkerung das Ausmaß beruflicher Praxis und Verantwortung. Sie 
unterstreicht so die Bedeutung des zahlenmäßig größten Berufsstandes im 
Gesundheitswesen: der Pflege

Hinweis

Kammermitglieder können bei den Kammeraktivitäten tatkräftig mitwir-
ken. Sie sind ausdrücklich eingeladen, ihre Alltagserfahrung, Arbeitspro-
bleme, Systemkritik und Verbesserungsideen in die Gremienarbeit bei der 
Pflegekammer einzubringen.
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7 DEr grünDungsausschuss

Am 5. Januar 2015 wurden die Mitglieder und Stellvertreter des Grün-
dungsausschusses, deren Namen und Portfolien auf Anfrage des MSAGD 
von Berufsverbänden, Gewerkschaften und der Gründungskonferenz einge-
reicht worden waren, vom Ministerium berufen und urkundlich bestätigt. 
Diese Gruppe wählte den Vorsitzenden und dessen Stellvertretung, sowie 
zwei weitere Vorstandsmitglieder.

Der Gründungsausschuss und die gewählten Vorstände führten am glei-
chen Tag ihre konstituierende Sitzung durch. Dabei ordnete der Vorstand 
den Mitgliedern spezielle Aufgaben zu, beispielsweise die Mitarbeit in der 
Informationsgruppe, der Finanzierungsgruppe, u. a.

Zwischen den Sitzungen haben die Vorstandmitglieder viele Vorarbeiten 
geleistet, deren Inhalt/Ergebnis in die Sitzungen eingebracht, von den Mit-
gliedern diskutiert und beschlossen werden konnten.

7.1 Die Aufgaben des Vorstandes 
des Gründungsausschusses

Vorsitzender:
•	 Gesamtprojektsteuerung
•	 Koordination Gründungsausschuss
•	 Geschäftsstelle
•	 Finanzen

Stellvertretende Vorsitzende:
•	 Informationsorganisation
•	 Presse/Öffentlichkeitsarbeit
•	 Internet
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Vorstandsmitglied (1):
•	 Satzungen und Ordnungen
•	 Wahl
•	 EDV-Organisation

Vorstandsmitglied (2):
•	 Informationsorganisation
•	 Arbeitsschutz
•	 Datenschutz

7.2 Die Aufgaben der Mitglieder des Gründungsaus-
schusses (allgemein)

Der Gründungsausschuss, als ausführendes Gremium der im Heilberufsge-
setz festgelegten Kammeraufgaben, hatte, neben seinen diversen Aufbauak-
tivitäten, die vordringliche Pflicht die Registrierung der Mitglieder und die 
Wahl der ersten Vertreterversammlung durchzuführen.

Als Körperschaft öffentlichen Rechts konnte dieser in Selbstverwaltung 
durch den Vorstand Rechtsgeschäfte tätigen. Die Rechtsaufsicht verblieb 
dabei, wie bei den anderen Berufskammern auch, beim MSAGD.

Dieses Ministerium versandte das novellierte Heilberufsgesetz an alle 
Berufskammern. Vom Bildungsministerium wurde es allen Krankenpflege- 
und Altenpflegeschulen zugeleitet. Die Weiterbildungsordnung für die 
Berufsangehörigen wird am 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Folgende Gremien, die bisher vom DPO besetzt waren, wurden ab 1. Januar 
2016 von der Pflegekammer eingenommen:
•	 Landespflegeausschuss
•	 Krankenhausplanungsausschuss
•	 Gemeinsames Landesgremium nach § 90a SGB V

Die Mehrzahl der Entscheidungsfindungen im Gründungsausschusswurde 
wird durch Beschlussfassung festgelegt. So wurden in der Sitzung vom 
6. Januar 2015 Personalangelegenheiten, Auswahlverfahren, Arbeitsver-
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träge und Gehälter diskutiert. Es wurde die Vorauswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber für die Geschäftsleitung durch den Vorstand, basierend auf 
dem Abgleich mit Qualifikationsprofilen, vereinbart. 

Es wurde beschlossen, ein von der Bank für Sozialwirtschaft angebotenes 
und zu bestimmten Konditionen vom Vorstand verhandeltes Darlehen 
(1.000.000 Euro) zur Deckung der durch die Gründungsausschussarbeit 
entstehenden Verpflichtungen anzunehmen. 

Es wurde weiter festgelegt, den Sitz der Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz in Mainz (Gärtnergasse 3 und 117er Ehrenhof) zu etablieren, und im 
Hinblick auf die Außenwirkung, ab sofort die vom MSAGD genehmigte Fir-
mierung »Gründungsausschuss der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz« 
sowie »Landespflegekammer« und auch Landessiegel und Amtsschild des 
Bundeslandes Rheinland-Pfalz auf den Kommunikationsträgern zu führen. 

Beschlossen wurde weiterhin eine Aufwandsentschädigung für die Mit-
glieder des Gründungsausschusses auf der Grundlage der Entschädigungs-
ordnung, vorbehaltlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.73

In den folgenden, meist monatlichen Sitzungen, wurden diverse Aufgaben 
erledigt: So wurde in Anwesenheit von zwei juristischen Beratern die vom 
Vorstand erarbeitete Meldeordnung mit Meldebogen im Vorlauf zur Regis-
trierung der Berufsangehörigen besprochen. Nach Durchführung erforder-
licher Änderungen wurde das Dokument einstimmig angenommen. 

Zudem wurde über 
•	 das Wählerverzeichnis,
•	 die Listenwahl,
•	 das Quorum der Liste und
•	 die Anzahl der Vertreter in der Vertreterversammlung 
diskutiert und diese Punkte jeweils einstimmig beschlossen.

73 Gründungsausschuss der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (2015). Konstituierende Sitzung, 
Protokoll vom 5./6. Januar. Unveröffentlicht
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Es wurde auch einstimmig beschlossen, dass keine Quotierung zur Wahl 
der Vertreterversammlung im Hinblick auf die Berufsgruppen Altenpflege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Kran-
kenpflege in der Wahlordnung festgelegt wird. Die Wahllisten sollen die 
Berufsgruppe der Pflege ausgewogen und repräsentativ abbilden. Auf die-
ser Grundlage erstellten die anwesenden Rechtsvertreter einen Entwurf der 
Wahlordnung.

Der vom Vorstand erarbeitete Entwurf der für die Zeit des Gründungsaus-
schusses gültigen Hauptsatzung wurde vorgestellt und dessen Annahme 
einstimmig beschlossen.

Der vom Vorstand entworfene vorläufige Haushaltsplan wurde besprochen 
und einstimmig angenommen.

Während der beiden Sitzungstage stellten sich vier Bewerberinnen für die 
Position der Geschäftsleitung der Landespflegekammer vor. Diese wurden 
auf der Grundlage des festgelegten Qualifikationsprofils (siehe dazu Aus-
schreibung in: Die Schwester/Der Pfleger 2014, S. 3) interviewt, begutach-
tet und es wurde eine entsprechende Auswahl getroffen. Der Beginn ihrer 
Tätigkeit wurde für den 1. Juni 2015 festgelegt.

Außerdem wurde eine werbewirksame Anwesenheit von mehreren Mitglie-
dern des Gründungsausschusses an einem eigenen Stand beim Deutschen 
Pflegetag in Berlin vom 12. bis 14. März 2015 besprochen.

In der Sitzung vom 21. April 2015 wurde über die Beitragshöhe der Kam-
mermitglieder diskutiert. Es wurde beschlossen, dass im Hinblick auf die 
derzeitige Ungewissheit der Kammerkosten die endgültige Entscheidung 
darüber der Vertreterversammlung vorzubehalten sei. Speziell auch des-
halb, weil bis dahin der Kammerbetrieb nahezu ein Jahr stattgefunden 
haben wird und rückblickend eine einigermaßen realistische Kostenein-
schätzung ermöglichen kann. Dieser Beschluss erwies sich im Verlauf der 
Informationskampagne zur Registrierung aber als nicht haltbar, da es den 
Berufsangehörigen ein elementares Anliegen war, die Beitragshöhe zu 
erfahren. Deshalb wurde vom Gründungsausschuss eine vorläufige Summe 
von 10,00 Euro monatlich (berücksichtigt werden Härtefälle, Teilzeitbe-
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9 aBschluss unD ausBlIck

Die zweite Sitzung der Vertreterversammlung hat damit begonnen, ein 
tragfähiges operatives Fundament zu schaffen, worauf der weitere Aufbau 
der Pflegekammer während der kommenden Jahre durchgeführt werden 
kann. Dabei steuern die beruflichen Vertreter, basierend auf der Hauptsat-
zung und abgeleitet vom Heilberufsgesetz, alle Angelegenheiten der Berufs-
angehörigen in kollegialer Selbstverwaltung. Somit ist jetzt der Zeitpunkt 
gekommen diese Schrift zu beenden.

Die vorstehend aufgezeigten, während der Gründungsphase von hoch moti-
vierten und sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen aus allen pflegeri-
schen Fachbereichen durchgeführten Aufgaben und Aktivitäten zur Errich-
tung einer Berufskammer in diesem Bundesland haben die Beteiligten in 
nie dagewesener Weise einander nähergebracht. 

Dabei ist eine einmalige Art der »Verschwörung« und Hingabe der Han-
delnden an diese Herausforderung entstanden. Sie eint die Überzeugung, 
einer notwendigen und erstrebenswerten beruflichen Sache zu dienen. Ver-
bunden in diesem Geist werden die gewählten Vertreterinnen und Vertre-
ter dieser Landespflegekammer deren Aufbau sukzessive vervollkommnen, 
sowie ihre dabei gesammelten Erfahrungen und zielführenden Hinweise an 
die Kolleginnen und Kollegen anderer Bundesländer weitergeben.
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aBkürzungsvErzEIchnIs

Bpa Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
CDU Christlich Demokratische Union
CSU Christlich Soziale Union
DBfK Deutscher Berufsverband der Pflegeberufe
Dip Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung
DPO Dachverband der Pflegeorganisationen in Rheinland-Pfalz
DPR Deutscher Pflegerat
GA Gründungsausschuss der Landespflegekammer RLP
GK Gründungskonferenz zur Errichtung der Landespflegekammer 

RLP
HeilBG Heilberufsgesetz
LÄK Landesärztekammer RLP
MSAGD Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
NRW Nordrhein-Westfalen
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
RLP Rheinland-Pfalz
ver.di Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft
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Deutschlands erste Pflegekammer 

Rheinland-Pfalz hat es geschafft und Deutschlands erste Landespflege-
kammer gegründet. 

Der Gründungsprozess der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz zeigt, 
dass vor allem zwei Faktoren bei der Gründung eine Rolle spielten:

•	Der	intensive	Dialog	mit	der	Politik
•	Die	umfassende	Aufklärung	der	beruflich	Pflegenden	über	Ziele	und	

 Möglichkeiten einer Landespflegekammer

Auch	Pflegende	in	anderen	Bundesländer	plädieren	nachhaltig	für	eine	
Landespflegekammer. Umso wichtiger ist es, dass die Verantwortlichen 
die guten Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz kennen und umsetzen 
können.	Kurz	und	prägnant	beschreibt	dieses	Buch	den	Gründungs
prozess der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Nachahmung 
dringend empfohlen!

Die Autorin
Dr. Edith Kellnhauser war Mitglied im Gründungsausschuss der 
	Landespflegekammer	RheinlandPfalz.	Zurzeit	ist	sie	Mitglied	in		
der Vertreterversammlung.  
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